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A. Einleitung

I. Bedeutung des Gerichtsstands in internationalen

Sachverhalten

Dank des technischen Fortschritts und der immer weiter zunehmenden Globalisierung

kommt es zu einer ständig zunehmenden Ausweitung internationaler Handelsbeziehun-

gen.1 Daraus ergibt sich zwangsläufig eine wachsende Anzahl von Rechtsstreitigkeiten

mit internationalem Bezug.2 Möchten die Parteien ihren Rechtsstreit gerichtlich lösen

lassen, stellt sich zunächst die Frage nach dem international zuständigen Gericht. Dieses

ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung für den Ausgang des Rechtsstreits.3 Der Ge-

richtsstand entscheidet nicht nur über den Ort des Prozesses,4 er bestimmt auch, welches

Verfahrensrecht anzuwenden ist.5 Damit hat der Gerichtsstand beispielsweise Einfluss

darauf, welche Klagearten und -formen zulässig sind, welche Sprache Gerichtssprache

ist, inwieweit Laien an der Rechtsfindung beteiligt werden, wer zur Prozessvertretung

befugt ist, ob ein Anwaltszwang besteht und welche Beweismittel möglich sind. Auch

die Frage der Kosten wird vom Gerichtsstand beeinflusst. So bestimmt das Verfahrens-

recht etwa, inwieweit Kosten erstattungsfähig sind und wer die Kosten zu tragen hat, ob

Prozesskostenhilfe gewährt werden kann, und ob die Vereinbarung eines anwaltlichen

Erfolgshonorars zulässig ist.6

1 RÜHL, IPrax 2005, 410 (410).
2 BRAND/HERRUP, S. 3; OPALKO, S. 1; GARNETT, J. Priv. Int’l L. 2009, 161 (161).
3 JUENGER/SAMTLEBEN, RabelsZ 1982, 708 (708) gehen davon aus, dass die Wahl des Forums in

internationalen Streitigkeiten oft schon über den Prozesserfolg entscheide. Vgl. auch GEIMER, IZPR,
Rn. 1925.

4 Schon der Ort des Prozesses kann aber für die Parteien ein nicht unerhebliches Hindernis sein. So kann
beispielsweise aufgrund von Pass- und Visabestimmungen eine Teilnahme am Prozess erschwert sein.

5 Ausführlich hierzu ders., IZPR, Rn. 319ff, 1925;v. BAR/MANKOWSKI, § 5 Rn. 156.
6 Vgl. zu all diesen Auswirkungen des Gerichtsstandes etwa GEIMER, IZPR, Rn. 1102, 1926; JUENGER,

RabelsZ 1982, 708 (711); v. BAR/MANKOWSKI, § 5 Rn. 156; SCHÜTZE, Internationales Zivilprozess-
recht, Kap. III Rn. 116 (mit weitergehenden Hinweisen auf konkrete Beispielsfälle).

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
C. Moebus, Das Haager Übereinkommen von 2005,
DOI 10.1007/978-3-658-12973-6_1
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Darüber hinaus hat der Gerichtsstand auch Auswirkungen auf das anwendbare Sach-

recht.7 Die Frage des anwendbaren Rechts bestimmt sich nach dem Internationalen

Privatrecht. Dieses sieht Kollisionsnormen vor, die regeln, welches materielle Recht auf

die Streitigkeit anzuwenden ist. Allerdings darf der Begriff Internationales Privatrecht

nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich hierbei um nationales Recht handelt. Das

bedeutet, jede Rechtsordnung sieht eigene Kollisionsnormen vor, die das auf den Rechts-

streit anwendbare Recht bestimmen. Je nachdem, welches Gericht international angerufen

wird, kommt somit ein anderes Kollisionsrecht zum Tragen. Solange es weltweit keine

einheitlichen kollisionsrechtlichen Regelungen gibt, hängt das auf einen Rechtsstreit

anzuwendende Recht also davon ab, welches Gericht in der Sache angerufen wird.8

Damit hat der Kläger durch die Wahl des Forums die Möglichkeit, seine Erfolgsaus-

sichten zu maximieren. Dieses Aussuchen des bestmöglichen Gerichtsstands wird auch

als forum shopping bezeichnet.9 Auch wenn forum shopping nicht nur negativ gesehen

werden kann,10 birgt es für die Parteien doch einige Nachteile. So werden die Kosten

eines Rechtsstreits regelmäßig erheblich erhöht, da zusätzliche zum materiellen Streit

noch die Frage der Zuständigkeit die Gerichte beschäftigt.11 Schwerer dürfte aber wiegen,

dass die Parteien aufgrund der Auswahl an Gerichtsständen ihre Rechtsbeziehung kaum

vorhersehen können.12 Da das auf einen Sachverhalt anwendbare Recht maßgeblich vom

Forum abhängt, dieses vor Klageerhebung aber noch nicht feststeht, sondern statt dessen

oftmals ein bunter Strauß an Gerichtsständen zur Verfügung steht, können die Parteien

kaum absehen, welche Ansprüche gegeneinander bestehen. Selbst eine Rechtswahl hilft

insofern nur bedingt weiter, da die Gültigkeit einer solchen wiederum maßgeblich vom

Forum abhängt.

7 GEIMER, IZPR, Rn. 94, 1924; SCHÜTZE, Internationales Zivilprozessrecht, Kap. III Rn. 117; EICHEL,
IPRax 2010, 219 (223).

8 v. BAR/MANKOWSKI, § 5 Rn. 153 bezeichnen die Vorschriften über internationale Zuständigkeiten
daher auch als “Kollisionsrecht für die Kollisionsrechte” bzw. auch als “Meta-Kollisionsnorm”.

9 SCHÜTZE, Internationales Zivilprozessrecht, Kap. III Rn. 115; v. BAR/MANKOWSKI, § 5 Rn. 157.
10 Zu positiven Effekten etwa ders., § 5 Rn. 160.
11 ders., § 5 Rn. 158.
12 Hierzu etwa FAIRLY/ARCHIBALD, ILSA J. Int’l Comp. L. 2006, 417 (428) (“predictability - so critical

to international commercial transactions”).



II. Festlegung des Forums durch die Parteien 3

II. Festlegung des Forums durch die Parteien

1. Möglichkeiten und Grenzen von Gerichtsstandsvereinbarungen

(status quo)

Eine Möglichkeit, die gerade angesprochenen Probleme und Unwägbarkeiten zu ver-

ringern, stellt die Wahl eines Gerichtsstands durch die Parteien dar. Durch eine solche

können Zuständigkeitsstreitigkeiten und im Idealfall sogar der ganze Rechtsstreit ver-

mieden werden.13 Wichtig ist aber, hierbei zwei verschiedene Funktionen von Gerichts-

standsvereinbarungen zu unterscheiden. Zum einen können Gerichtsstandsvereinbarungen

zu einer Begründung der Zuständigkeit führen (Prorogation).14 Das bedeutet, dass ein

(unzuständiges) Gericht durch die Gerichtsstandsvereinbarung zuständig wird. Die Ge-

richtsstandvereinbarung kann aber auch dazu führen, dass eigentlich zuständige Gerichte

abgewählt werden (Derogation), dass also ein zuständiges Gericht unzuständig wird.15

Wollen die Parteien die oben beschriebenen Unsicherheiten in Bezug auf ihre Rechts-

beziehung vermeiden, ist eine Einigung auf einen Gerichtsstand und die Abwahl aller

anderen Gerichtsstände erforderlich. Dies wird theoretisch durch die Vereinbarung einer

ausschließlichen Zuständigkeit erreicht.16

Die momentane Praxis sieht aber anders aus. So erkennen beispielsweise islamische

Staaten wie Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate eine Derogation ihrer Zustän-

digkeit nicht an17 und auch südamerikanische Gerichte zeigen sich äußerst derogations-

feindlich18.19

Auch die Vereinbarung eines neutralen Gerichtsstands, d.h. eines Gerichtsstands, der

13 Ist aufgrund des festgelegten Gerichtsstands das anwendbare Recht eindeutig erkennbar, so lässt
sich das Bestehen von Ansprüchen durch die Parteien vorhersehen, was in Einzelfällen dazu führen
kann, dass ein Rechtsstreit gar nicht erst geführt wird. Für KARRER, in: FS Horn, S. 980 stellt die
Streitvermeidung daher die Hauptaufgabe von Zuständigkeitsvereinbarungen dar. In diese Richtung
auch DAMMANN/HANSMANN, CLR 2008, 1 (34).

14 SCHÜTZE, Internationales Zivilprozessrecht, Kap. III Rn. 167.
15 ders., Internationales Zivilprozessrecht, Kap. III Rn. 167.
16 ders., Rechtsverfolgung im Ausland, Rn. 119.
17 hierzu ders., Internationales Zivilprozessrecht, Kap. III Rn. 167; NAGEL/GOTTWALD, Rn. 539; KRÜ-

GER, in: FS Schütze, S. 404; ders., IPRax 1998, 127 (128).
18 hierzu HERNÁNDEZ-BRETON, 183ff.
19 Auch australische Gerichte erkennen ihre Derogation nicht an, wenn gewichtige Gründe (Beweise

und Zeugen sind in Australien) für eine Entscheidung durch sie bestehen, hierzu GARNETT, J. Priv.
Int’l L. 2009, 161 (S. 165). Weitere Beispiele für die Nichtanerkennung der Derogation bei NAGEL/
GOTTWALD, Rn. 539ff.
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keinen Bezug zum Rechtsstreit aufweist, wird nicht von allen Rechtsordnungen gleicher-

maßen zugelassen.20 Die gewünschten Wirkungen einer ausschließlichen Gerichtsstands-

vereinbarung können aber nur dann eintreten, wenn sämtliche betroffenen Rechtsord-

nungen die Gerichtsstandsvereinbarung und ihre Wirkungen anerkennen.21 Dies hängt

bislang allerdings von den nationalen Vorschriften ab, die sich sowohl im Hinblick auf

die Voraussetzungen als auch die Wirkungen je nach Rechtsordnung unterscheiden.22

Abhilfe könnte insofern nur eine internationale Vereinheitlichung der Voraussetzungen

und Wirkungen einer Gerichtsstandsvereinbarung bringen.23 Eine solche ist bislang aber

nur auf regionaler Ebene erreicht worden.24 Insbesondere im transatlantischen Verhältnis

bestehen aber weiterhin Unwägbarkeiten.25

2. Das Haager Übereinkommen

a) Aktueller Stand

Diese Unwägbarkeiten könnten durch das am 30.6.2005 im Konsensverfahren26 beschlos-

sene Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen (nachfolgend: Haager

Übereinkommen/HÜ) beseitigt werden.27 Zum 1.10.2015 ist dieses Übereinkommen in

Kraft getreten, nachdem die EU am 11.6.2015 die Genehmigungsurkunde hinterlegt hat28.

20 Zum autonomen österreichischen Recht F. E. SANDROCK, S. 127ff. zum Meinungsstand im schweize-
rischen Recht vgl. ders., S. 127ff.

21 Der Erfolg des Übereinkommens wird daher maßgeblich von der Anzahl der Mitgliedstaaten abhängen.
So auch WOODWARD, U. Pa. J. Int’l L. 2008, 657 (657, 667); KRUGER, ICLQ 2006, 447 (455).

22 ASIF RASHID, Indian J. of Int’l Law 2005, 558 (558).
23 In diese Richtung auch USUNIER, RCDIP 2010, 37 (43f.).
24 Eine einheitliche Regelung enthält etwa Art. 23 EuGVVO.
25 Diese resultieren beispielsweise aus einer unterschiedlichen Auslegung der Gerichtsstandsvereinbarung.

Während eine solche nach Art. 23 EuGVVO im Zweifel als ausschließlich anzusehen ist, gehen US-
amerikanische Gerichte bislang von einer Nichtausschließlichkeit aus. Hierzu J. YACKEE, Int’l Lit.
Quart. 2006, 1ff. (II.2.); Vgl. auch HAINES, Prel. Doc. No. 18 in: Proceedings of the Twentieth Session,
Tome I, Miscellaneous matters, Rn. 9 mit weiteren Länderbeispielen.

26 DUBRINSKY, Am. J. Comp. Law 2009, 745 (746); R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (108).
27 TEITZ, Am. J. Comp. Law 2005, 543 (544) meint etwa: “it will help to provide certainty and predictabi-

lity in transactional planning, validate party autonomy, facilitate the free movement of judgments”, und
auf S. 557 “[it] makes litigation outcomes more predictable”. Ähnlich äußern sich auch ASIF RASHID,
Indian J. of Int’l Law 2005, 558 (563) (“The convention would promote greater legal certainty to cross
border business-to-business transactions and reduce the costs of enforcing judgments”.)

28 Der Genehmigung des Haager Übereinkommens war eine Reform der EuGVVO mit einer deutlichen
Angleichung an das Haager Übereinkommen vorausgegangen. Hierzu etwa PERTEGÁS/TEITZ, in: FS
van Loon, S. 468 ff.
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Bislang gilt dieses Übereinkommen nur im Verhältnis der EU zu Mexiko.29 Mehrere

weitere Staaten haben aber ein Beitrittsinteresse bekundet.30 Sowohl die USA als auch

Singapur haben das Übereinkommen bereits unterzeichnet und arbeiten aktuell an ei-

ner möglichen Ratifizierung.31 Es ist daher damit zu rechnen, dass sich der räumliche

Geltungsbereich des Haager Übereinkommens noch ausdehnen wird.

b) Entstehungsgeschichte

Hervorgegangen ist das Haager Übereinkommen aus den gescheiterten Verhandlun-

gen32 zu einem weltweiten Zuständigkeits- und Vollstreckungsübereinkommen.33 Die

Verhandlungen für dieses sich ursprünglich an dem Brüsseler Übereinkommen vom

27.9.1968 (EuGVÜ)34 orientierenden Übereinkommens,35 stellten sich allerdings schwie-

riger dar als erwartet,36 so dass 2001 schließlich auf weitere Verhandlungen verzichtet

29 Eine aktuelle Statusübersicht findet sich bei HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL
LAW, Status table on the Choice of Court Agreements Convention.

30 NORTH, Folie 6 listet hier Argentinien, Australien, Kanada, Costa Rica, Neuseeland, Russland und
die Türkei auf. Unterstützung erfährt das Übereinkommen außerdem aus der Wirtschaft, hierzu
SCHULZ, ILSA J. Int’l Comp. L. 2006, 433 (435); befürwortend auch DEUTSCHER ANWALTVEREIN;
DEUTSCHER RICHTERBUND; INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, ICC Urges Governments
to Ratify Hague Choice of Court Convention; ders., ICC Calls on Governments to Facilitate Cross-
Border Litigation.

31 Zum Sachstand auf US-amerikanischer Seite etwa das US DEPARTMENT OF STATE, OFFICE OF
THE LEGAL ADVISER. Den USA bereitet bei der Ratifizierung insbesondere die Frage Probleme,
ob die Umsetzung des Übereinkommens auf einzelstaatlicher oder bundesstaatlicher Ebene erfolgen
soll. Zu dieser Problematik etwa PFUND, in: FS van Loon, S. 480 ff. (mit einem Überblick über den
momentanen Diskussionsstand); PERTEGÁS/TEITZ, in: FS van Loon, S. 471 ff. LIPE/TYLER, HJIL
2010, 1 (11f.).

32 Nach dem erfolgreichen Abschluss des Gerichtsstandsvereinbarungsübereinkommens wurden die Ver-
handlungen über ein umfassendes Übereinkommen neuerdings aber wieder aufgenommen. Zum Stand
der Verhandlungen s. HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, The Judgments
Project.

33 Ausführlicher zur Entstehungsgeschichte s. ADLER/ZARYCHTA, Northwestern Journal of International
Law and Business 2006, 1 (6ff.); R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (102 ff.); BEAUMONT, J. Priv. Int. L.
2009, 125 (127ff.); BLÄSI, S. 8 ff; SCHULZ, J. Priv. Int. L. 2006, 243 (243ff.); NIELSEN, Nord. J. Int’l
L. 2011, 95 (96ff.).

34 Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtli-
cher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, BGBl. 1972 II, S. 774.

35 Zur Vorbildfunktion des EuGVÜ s. CALLIESS, GLJ 2004, 1489 (1489); FRICKE, VersR 2006, 476
(476); KERNS, Temple Int’l & Comp. L. J. 2007, 509 (512); NANDA, Texas International Law Journal
du Droit International 2007, 773 (775f.) NIELSEN, Nord. J. Int’l L. 2011, 95 (97f.) SCHULZ, J. Priv.
Int. L. 2006, 243 (244f.); dies., Yb. Priv. Int. L. 2005, 1 (3); TALPIS/KRNJEVIC, Sw. J. L.& Trade Am.
2006, 1 (3); TEITZ, Am. J. Comp. Law 2005, 543 (S. 545); R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (104).

36 Insbesondere die europäisch geprägten Zuständigkeitsvorschriften stießen auf Ablehnung der USA.
Hierzu etwa ders., RabelsZ 2009, 100 (104f.); CALLIESS, GLJ 2004, 1489 (1491); TATE, U. Pitt.



6 A. Einleitung

wurde.37 Nach dem Stillstand der Verhandlungen beschloss die Kommission für Allge-

meine Angelegenheiten und Politik, einen “abgespeckten” Entwurf ausarbeiten zu lassen,

um ein vollständiges Scheitern der Verhandlungen zu verhindern.38 Auf der Basis des

kleinsten gemeinsamen Nenners konzentrierte sich die zwanzigköpfige Arbeitsgruppe39

dabei auf Regelungen zur internationalen Zuständigkeit bei ausschließlichen Gerichts-

standsvereinbarungen im Geschäftsverkehr40 sowie Regelungen zur Anerkennung und

Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, die in einem vereinbarten Gerichtsstand

ergehen.41

Bei ihren Vorschlägen orientierte sich die Arbeitsgruppe an dem sehr erfolgreichen UN-

Übereinkommen vom 10.6.1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer

Schiedssprüche42 (nachfolgend: UN-Übereinkommen/UNÜ).43 Dieses Übereinkommen,

das von einer Vielzahl von Staaten44 ratifiziert worden ist, diente der Arbeitsgruppe als

Vorbild.45 Ihr Ziel war es, ein ähnliches Übereinkommen für Gerichtsstandsvereinba-

rungen und damit eine ”brauchbare” Alternative zu internationalen Schiedsverfahren

L. Rev. 2007, 165 (175); HESS, IPrax 2000, 342 (343). TALPIS/KRNJEVIC, Sw. J. L.& Trade Am.
2006, 1 (4) und CALLIESS, GLJ 2004, 1489 (1497f.) sehen in der Orientierung am EuGVÜ daher
einen Hauptgrund für das Fehlschlagen der Verhandlungen. Daneben führte aber auch die rasante
Entwicklung des Internets (vgl. hierzu SVANTESSON, J. Priv. Int. L. 2009, 517 (518f.)) sowie die
Forderung nach immaterialgüterrechtlichen Sonderregeln zu einem Problem für die Verhandlungen,
hierzu R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (106f.); SCHULZ, ILSA J. Int’l Comp. L. 2006, 433 (434).

37 Hierzu R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (107).
38 ders., RabelsZ 2009, 100 (108).
39 Diese bestand aus Vertretern aus Argentinien, Ägypten, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland,

Großbritannien, der EU, Italien, Japan, Mexiko, Neuseeland, Russland, Südafrika, Spanien, der
Schweiz und den USA, vgl. hierzu SCHULZ, J. Priv. Int. L. 2006, 243 (247); dies., Yb. Priv. Int. L.
2005, 1 (6).

40 dies., J. Priv. Int. L. 2006, 243 (247); R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (108).
41 Der ausgearbeitete Entwurf enthielt bezüglich der Anerkennung und Vollstreckung noch keine Be-

schränkung auf ausschließliche Vereinbarungen. Diese Beschränkung erhielt er erst durch die Über-
arbeitung der vom 1.-9.12.2003 tagenden Spezialkommission (vgl. hierzu ders., RabelsZ 2009, 100
(109)). Während der diplomatischen Konferenz kam wieder der Wunsch auf, auch Gerichtsentschei-
dungen anzuerkennen, die auf nicht ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarungen beruhen (HAGUE
CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Min. No. 17 in: Proceedings of the Twentieth
Session 14 to 30 June 2005, S. 683–692). Diese wurden sodann in der Art einbezogen, dass sie nur
Beachtung finden, sofern der betroffene Staat eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, Art. 22
HÜ.

42 BGBl. 1961 II 121. Abrufbar in sämtlichen Originalsprachen unter UNCITRAL, Webseite zur NY
Convention.

43 EICHEL, AGB-Gerichtsstandsklauseln, S. 234f. KESSEDJIAN, J.D.I. 2006, 813 (814); NIELSEN, Nord.
J. Int’l L. 2011, 95 (97); RÜHL, IPrax 2005, 410 (411).

44 Der aktuelle Status ist abrufbar auf der UNCITRAL, Status of the NY Convention.
45 R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (108).



III. Gegenstand und Gang der Untersuchung 7

zu schaffen.46 Dadurch soll erreicht werden, dass bei der Entscheidung für eines der

Verfahren nicht mehr die internationale Anerkennung und Vollstreckbarkeit von Schieds-

sprüchen gegenüber der von Gerichtsentscheidungen im Vordergrund steht,47 sondern die

speziellen Stärken und Schwächen von Schieds- bzw. Gerichtsverfahren den Ausschlag

geben.48

III. Gegenstand und Gang der Untersuchung

1. Untersuchungsziel

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Aspekt der gerichtlichen Zuständigkeit.

Sie untersucht die Derogationswirkung internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen

nach dem Haager Übereinkommen. Diese ist in Art. 6 HÜ geregelt und stellt eine der drei

Kernvorschriften des Haager Übereinkommens dar. TALPIS und KRNJEVIC bezeichnen

die Vorschrift des Art. 6 gar als die wichtigste Bestimmung des Haager Übereinkommens,

da sie den praktisch häufigsten Fall anspreche, dass ein anderes Gericht angerufen sei und

nun seine Zuständigkeit prüfen müsse.49 Und tatsächlich fällt es nicht schwer, sich vorzu-

46 Dieses Ziel wird überwiegend als konzeptuell erfüllt angesehen. Etwa ASIF RASHID, Indian J. of Int’l
Law 2005, 558 (558); LIPE/TYLER, HJIL 2010, 1 (2f.); TEITZ, Am. J. Comp. Law 2005, 543 (548);
SCHULZ, ILSA J. Int’l Comp. L. 2006, 433 (433); dies., J. Priv. Int. L. 2006, 243 (267); VRELLIS,
in: FS Siehr, S. 764; PERTEGÁS/TEITZ, in: FS van Loon, S. 474; s. auch TATE, U. Pitt. L. Rev. 2007,
165 (166f. und 187) (“An equal playing field is exactly what the Hague Convention would create”,
“The Hague Convention would allow international parties a legitimate choice between arbitration and
litigation”); DUBRINSKY, Am. J. Comp. Law 2009, 745 (746) (”litigation counterpart to the New
York Convention”), krit. hierzu aber GARNETT, J. Priv. Int’l L. 2009, 161 (S. 171ff.). Eine wirkliche
Alternative bietet das Haager Übereinkommen aber erst, wenn es für eine Vielzahl von Staaten in Kraft
getreten ist. So auch WOODWARD, U. Pa. J. Int’l L. 2008, 657 (657, 667).

47 Dies wird vielfach als das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung für eine der Verfahrensarten
gesehen (vgl. hierzu etwa TATE, U. Pitt. L. Rev. 2007, 165 (166); NIELSEN, Nord. J. Int’l L. 2011, 95
(95); DAMMANN/HANSMANN, CLR 2008, 1 (S. 33); LIPE/TYLER, HJIL 2010, 1 (19) (“arbitration’s
crowning virtue is enforceability”); GONZÁLEZ DE CASTILLA DEL VALLE, Sw. J. L.& Trade Am.
2006, 37 (38); s. auch die von L. MISTELIS, The American Review of International Arbitration 2004,
525 (543ff.) durchgeführte Umfrage, in der 1/4 der Befragten die Vollstreckbarkeit als wichtigstes
Kriterium nannten. Krit. aber GARNETT, J. Priv. Int’l L. 2009, 161 (S. 172), der hierin zwar einen der
wichtigsten Gründe für den Erfolg von Schiedsvereinbarungen sieht, daneben aber weitere wichtige
Gründe erkennt, die das Haager Übereinkommen nicht bieten könne.

48 BRAND, Legal Studies Research Paper Series, University of Pittsburgh, working paper No. 2009-
14 2009, 1 (2). Beispiele hierfür finden sich etwa bei PERTEGÁS/TEITZ, in: FS van Loon, S. 474;
SCHULZ, J. Priv. Int. L. 2006, 243 (268). Für DAMMANN/HANSMANN, CLR 2008, 1 (34) eignen sich
Schiedsverfahren, um nachträglich Streitigkeiten zu lösen, während Gerichtsstandsvereinbarungen
aufgrund der Vorhersehbarkeit helfen können, dass ein Rechtsstreit gar nicht erst entsteht.

49 TALPIS/KRNJEVIC, Sw. J. L.& Trade Am. 2006, 1 (S. 21).
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stellen, wie häufig eine durch die Gerichtsstandsvereinbarung in Nachteil geratene Partei

versuchen wird, die Vereinbarung durch Anrufung eines anderen Gerichts zu umgehen.

Schließlich hängt der Ausgang des Rechtsstreits, wie bereits oben dargestellt, maßgeblich

vom jeweils angerufenen Forum ab. Um ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarungen

wirksam durchsetzen zu können und dadurch eine vorhersehbare Rechtsbeziehung zu

gewährleisten, ist daher eine effektive Derogatiosvorschrift erforderlich.

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung wird die Frage sein, ob der Haager Konfe-

renz mit Art. 6 HÜ tatsächliche eine effektive Derogationsvorschrift gelungen ist, die es

den Parteien ermöglicht, ihre Rechtsbeziehungen in Zukunft vorhersehbar zu gestalten.

Der Maßstab, an dem das Haager Übereinkommen sich diesbezüglich messen lassen

muss, ist Art. II Abs. 3 UNÜ, der Vorbild für die Derogationsvorschrift des Haager

Übereinkommens war. Auch wenn Art. II Abs. 3 UNÜ, der die Einrede der Schiedsverein-

barung regelt, äußerst “rahmenartig” ausgestaltet ist50 und zu zahlreichen Diskussionen

und Unklarheiten geführt hat,51 gilt er als äußerst effektives Mittel, die Parteiautonomie

abzusichern.52 Eine weitgehend wörtliche Übernahme dieser Vorschrift war daher wäh-

rend der Verhandlungen diskutiert worden.53 Letztlich entschieden sich die Verfasser

des Haager Übereinkommens aber für eine erhebliche Umgestaltung der Vorschrift. Um

die Vorhersehbarkeit für alle Beteiligten zu steigern, bemühten sie sich, unter Berück-

sichtigung der mit dem UN-Übereinkommen gemachten Erfahrungen, eine präzisere

Regelung zu formulieren.54 Auch wenn der Wortlaut der beiden Übereinkommen sich

dadurch deutlich unterscheidet, soll die zu Art. II Abs. 3 UNÜ ergangene Rechtspre-

chung daher bei der Interpretation des Art. 6 HÜ herangezogen werden können.55 Die

Gegenüberstellung der Vorschriften wird aber zeigen, dass ein direkter Rückgriff auf

die Rechtsprechung zum UN-Übereinkommens nur vereinzelt möglich ist, da die durch

die Umgestaltung vorgenommenen Unterschiede zu wesentlich sind, um ohne weite-

res die Rechtsprechung übertragen zu können. Es wird sich zeigen, dass die Vorschrift
50 So T. HARTLEY/DOGAUCHI, in: Explanatory Report, Rn. 147.
51 Siehe nur die Anzahl der hierzu aufgelisteten Entscheidungen bei KLUWER.
52 Vgl. hierzu SCHRAMM/GEISINGER/PINSOLLE, in: Kronke/Naciamento, S. 95; BORN, International

Commercial Arbitration, S. 1270f.
53 SCHULZ, Prel. Doc. No. 22 in: Hague Conference on Private International Law - Proceedings of the

Twentieth Session, S. 109 Art. 5 lit. a); HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW,
Min. No. 9/2004 in: Proceedings of the Twentieth Session 14 to 30 June 2005, S. 469; dies., Min. No.
4 in: Proceedings of the Twentieth Session 14 to 30 June 2005, Mr Kovar S. 589.

54 T. HARTLEY/DOGAUCHI, in: Explanatory Report, Rn. 147; R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (121).
55 T. HARTLEY/DOGAUCHI, in: Explanatory Report, Rn. 147; BLÄSI, S. 182; krit. hierzu EICHEL,

AGB-Gerichtsstandsklauseln, S. 263; VRELLIS, in: FS Siehr, S. 773 Fn. 59.
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des Haager Übereinkommen tatsächlich vielfach präzisere Regelungen vorsieht als das

UN-Übereinkommen. Gleichwohl weist sie trotz wesentlicher Verbesserungen einige

Unklarheiten auf. Diese zu lösen und damit den Gerichten Auslegungsempfehlungen

für die zukünftige Anwendung des Haager Übereinkommens an die Hand zu geben, ist

ebenfalls Ziel dieser Untersuchung.

2. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung erfolgt in mehreren Abschnitten. Zunächst werden in einem Grund-

lagenkapitel (B.) die bei der Auslegung von Staatsverträgen zu berücksichtigenden

Besonderheiten dargestellt ( B.I.) sowie ein kurzer Überblick über beide Übereinkommen

gegeben, der für das Verständnis der Derogationsvorschriften nützlich ist und zudem die

grundsätzliche Parallelität und Vergleichbarkeit der Übereinkommen unterstreicht (B.II.).

Hieran anschließend wird der Grundsatz der Derogation, den beide Übereinkommen

festschreiben, näher untersucht (C.). Dabei wird nicht nur die Ausgestaltung der Deroga-

tion betrachtet (C.I.), sondern auch die Voraussetzungen, die beide Übereinkommen an

Zuständigkeitsvereinbarungen stellen (C.II.). Auch die Reichweite von derart geschlos-

senen Zuständigkeitsvereinbarungen soll in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt

bleiben (C.III.), da die Derogationswirkung nur eintritt, sofern der Streitgegenstand von

der Vereinbarung erfasst ist und die Parteien des Rechtsstreits an sie gebunden sind.

Sodann widmet sich die Arbeit den Ausnahmen von der Derogation (D.). Da sich die

Ausnahmen des Haager Übereinkommens nicht ohne Weiteres eins zu eins denen des UN-

Übereinkommens zuordnen lassen,56 erfolgt die Darstellung der jeweiligen Ausnahmen

der Übereinkommen hier im Ganzen. Das bedeutet, dass zunächst sämtliche Ausnahmen

des UN-Übereinkommens mit einigen Beispielsfällen dargestellt werden (D.I.), bevor

daran anschließend die fünf Ausnahmen des Haager Übereinkommens untersucht werden

(D.II.).

Am Schluss der Bearbeitung findet sich sodann eine Gesamtbewertung der Derogati-

onsvorschrift des Haager Übereinkommens mit einer Zusammenstellung der wichtigsten

in den vorangehenden Kapiteln entwickelten Auslegungsempfehlungen sowie einem

Ausblick in die Zukunft (E.).

56 Der von T. HARTLEY/DOGAUCHI, IN: EXPLANATORY REPORT, RN. 147 hierzu vorgenommene
Versuch der Zuordnung ist, wie noch gezeigt werden wird (D.II.), nicht unproblematisch.



B. Grundlagen

Bevor mit der genauen Untersuchung der Derogationsvorschrift des Haager Übereinkom-

mens begonnen wird, empfiehlt es sich, sich zunächst zu vergegenwärtigen, nach welchen

Prinzipien das Übereinkommen auszulegen ist (I.) sowie sich einen Überblick über das

Gesamtkonzept des Haager Übereinkommens sowie des UN-Übereinkommens, mit dem

diese Untersuchung verknüpft sein wird, zu verschaffen (II.).

I. Auslegungsregeln des Internationalen Einheitsrechts

Da es sich bei dem Haager Übereinkommen um einen Staatsvertrag handelt, kann zur

Auslegung nicht einfach auf die nationale Methodenlehre zurückgegriffen werden, denn

jeder Staatsvertrag bezweckt die Vereinheitlichung seines Regelungsgegenstandes.57

Dieses Ziel könnte aber nicht erreicht werden, wenn der Normtext je nach Staat anderen

Auslegungsmaßstäben unterläge. Aus diesem Grund stellt Art. 23 HÜ explizit klar: ”Bei

der Auslegung dieses Übereinkommens ist seinem internationalen Charakter und der

Notwendigkeit, seine einheitliche Anwendung zu fördern, Rechnung zu tragen.” Bei der

Auslegung sind daher die Methoden des internationalen Einheitsrechts heranzuziehen.58

Im Vordergrund der Auslegung steht dabei das Ziel, den “gesetzgeberischen Willen unter

Einbeziehung objektiver Elemente” zu ermitteln.59 Das Ergebnis sollte eine einheitli-

che und (damit verbundene) einfache Auslegung der Normen sein, die den Willen des

Normgebers widerspiegelt.60

57 KROPHOLLER, IPR, S. 68 V. MEYER-SPARENBERG, S. 101.
58 Ausführliche Darstellungen hierzu finden sich bei GRUBER; KROPHOLLER, IPR, S. 68ff. ders.,

Einheitsrecht, S. 235ff. MEYER-SPARENBERG, S. 101ff.
59 GRUBER, S. 104ff, 108; KROPHOLLER, Einheitsrecht, S. 259 plädiert dagegen vorrangig für eine

objektive Auslegung am Text. Aber auch er legt, insbesondere bei jungen Texten, eine Berücksichtigung
der Vorstellungen des Normgebers nahe. Beide Ansätze dürften daher im vorliegenden Fall zu gleichen
Ergebnissen kommen.

60 GRUBER, S. 104ff.
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Dies kann - genau wie im deutschen Recht - aufgrund einer grammatikalischen, sys-

tematischen, historischen oder teleologischen Auslegung geschehen,61 die jedoch vor

dem Hintergrund des Einheitsrechts anzupassen sind. Hierbei sind die Grundsätze der

Rechtsvereinheitlichung und Rechtsvereinfachung zu beachten.62 Darüber hinaus ist im

internationalen Einheitsrecht auch noch die rechtsvergleichende Auslegung anerkannt.63

1. Grammatikalische Auslegung

Als Ausdruck des gefundenen Konsens kommt der Auslegung nach dem Wortlaut in

Staatsverträgen “besondere Bedeutung” zu.64 Dies folgt zum einen aus dem Ziel der

Rechtsvereinheitlichung und -vereinfachung, da eine Auslegung, die sich am gewöhnli-

chen Wortsinn orientiert, die größten Chancen bietet, international anerkannt zu werden

und somit zu einer wirklichen Vereinheitlichung zu führen65. Zum anderen stellt der Wort-

laut den ersten Anhaltspunkt für den zu ermittelnden gesetzgeberischen Willen dar, da er

“das Medium [ist,] durch das der Gesetzgeber seinen Willen ’transportiert’ und deutlich

macht”, wie GRUBER es ausdrückt.66 Dies gilt umso mehr, wenn das Übereinkommen,

so wie das Haager Übereinkommen, im Konsensverfahren entstanden ist.67

61 Diese vier Auslegungsmethoden führt auch die Wiener Vertragsrechtskonvention in Art. 31 Abs. 1 und
Art 32 WVK auf. Die Vorschriften lauten in der amtlichen deutschen Übersetzung:

Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel
(1) Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen

Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und
Zweckes auszulegen.

Art. 32 Ergänzende Auslegungsmittel
Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Ver-

tragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Art. 31 ergebende
Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Art. 31

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder
b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.
Zur Bedeutung der WVK in privatrechtlichen Staatsverträgen s. etwa MEYER-SPARENBERG.

62 GRUBER, S. 225ff.
63 KROPHOLLER, Einheitsrecht, S. 261; GRUBER, S. 118.
64 KROPHOLLER, IPR, S. 69, V 1. a). Die Bedeutung des Wortlautes für das Haager Übereinkommen

besonders hervorhebend BRAND/HERRUP, S. 27; BEAUMONT, J. Priv. Int. L. 2009, 125 (136).
65 KROPHOLLER, IPR, S. 69, § 9 V 1. a); ders., Einheitsrecht, S. 264.
66 GRUBER, S. 125; auch BRAND/HERRUP, S. 27 bezeichnen den Übereinkommenstext als “best evidence

of consensus on points established in the text”; zustimmend DUBRINSKY, Am. J. Comp. Law 2009,
745 (479).

67 Zur Entstehung des Haager Übereinkommens im Konsensverfahren siehe etwa BRAND/HERRUP,
S. 26; DUBRINSKY, Am. J. Comp. Law 2009, 745 (746); R. WAGNER, RabelsZ 2009, 100 (108);
BUCHER, SZIER 2006, 29 (30).
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Da in internationalen Übereinkommen häufig Textfassungen in mehreren Sprachen

existieren, ist bei der Wortlautauslegung darauf zu achten, welche Textfassung authentisch

ist. Nur diese stellt den verbindlichen Wortlaut dar.68 Für das Haager Übereinkommen

sind der englische und der französische Text verbindlich.69 Andere Textfassungen haben

demgegenüber allenfalls eine erläuternde Funktion, die die Meinung des Übersetzers

darstellt.70 Handelt es sich dabei um amtliche Übersetzungen, wie bei dem deutschen

Text, können sie ebenfalls bei der Auslegung berücksichtigt werden, haben im Vergleich

zum eindeutigen Wortlaut der authentischen Textfassung aber zurückzustehen.71

2. Systematische Auslegung

Die systematische Auslegung hat demgegenüber in Staatsverträgen eine eher unterge-

ordnete Rolle.72 Dies rührt daher, dass der Staatsvertrag selbst regelmäßig nur wenige

Normen enthält, aus denen sich kaum systematische Schlüsse ziehen lassen.73 Eine Aus-

weitung auf die Einfügung in das Regelungskonzept der nationalen Rechtsordnungen ist

dagegen nicht möglich.74 Allenfalls kann die Einfügung in den Gesamtzusammenhang

anderer Texte des Einheitsrechts berücksichtigt werden.75 Ein solcher Zusammenhang

kann hergestellt werden, wenn die Texte inhaltlich aufeinander bezogen sind.76 Im Fall

des Haager Übereinkommens kann ein solcher inhaltlicher Zusammenhang zum Bei-

spiel teilweise zur EuGVVO, zum UNCITRAL Modellgesetz über den elektronischen

Geschäftsverkehr sowie zum UN-Übereinkommen festgestellt werden.

3. Teleologische Auslegung

Eine wichtige Rolle bei der Interpretation des Übereinkommens kommt der teleologischen

Auslegung zu.77 Insbesondere in Fällen, in denen der Wortlaut unklar ist und keinen

68 MEYER-SPARENBERG, S. 109; GRUBER, S. 135.
69 Art. 24 HÜ.
70 ders., S. 147.
71 ders., S. 147f. KROPHOLLER, Einheitsrecht, S. 269; HILF, S. 105.
72 KROPHOLLER, IPR, S. 69, § 9 V 1. b); MEYER-SPARENBERG, S. 109.
73 ders., S. 109.
74 ders., S. 109; KROPHOLLER, IPR, S. 69, § 9 V 1. b).
75 ders., IPR, S. 69, § 9 V 1. b).
76 GRUBER, S. 227.
77 KROPHOLLER, IPR, S. 70, § 9 V 1. e) bezeichnet diese sogar als die vorrangige Auslegungsmethode.


